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Auszuges werden dem Notaͤr zwoͤlfKreuzer, und

fúr die einer Legalifationno ges Kreuzer gebilliget .

Goe ire figLhei uneg pes .| ne 7 a DaS denggi y

Art . 29 . Wenn der Rotaͤr auſſerhalb ſeines Wohn⸗

orts berufen wird , fo wird ihm fúr Neife - und

Zehrungskoſten fuͤr hin und her zuſammen , vergü⸗

tet , naͤmlich: Afa 30 .

fuͤr eine Stunde Entfernung APE
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fúr eine weitere Entfernung wird einem Rotaͤr inz

nerhalb des Landes - Commiſſariats ſeines Wohnorts

nichts erſetzt . E

Der auſſerhalb des Landes⸗ Commi hag genw z

fene Notår darf fúr die fünfte Stundefrtes Gulden ,

und fúr ‘ jede Stunde weiterğr ; Entfernung drei Gul⸗
den leziehen, alles fuͤr hinund her zuſanimen⸗ M

Art . 30 . Mittelſt,dieſer Reiſe⸗Entſchaͤbigung aber

duͤrfen die Notarien keine Vacationsgebuͤhren i
die Reiſeſtunden anrechnen .

Art . 31 . Wenn dagegen der Notár ſich an Ort

und Stelle mit den Partheyen beſchaͤftiget , ohne

daß es zur Errichtung einer Urkunde kaͤme; ſo wird

ihm dieſe Beſchaͤftigungszeit nach Vacationen bezahlt .
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Auf jeden Fall hat er drei Gulden als Minimum

zu beziehen.
Art . 32 . Errichtet der Rotaͤr ait einer Reife Urz

kunden unter mehreren Partheyen , ſo hat er die

Reiſe⸗Entſchaͤdigung unter alle
verhaͤltnißmaͤßig zu

vertheilen .

Art . 33 . Fuͤr ſeine Bekoͤſtigung an Ort und Stelle

kommt dem Notaͤr keine beſondere Entſchaͤdigung zu .

Siebente Abtheilung .
Allgemeine Verfügungen .

Çi
Art . 34 . Im Zweifel der Tarifirung eines , in der

gegenwaͤrtigen Klaſſifikation nicht nahmhaft gemach —
ten Notariats - Geſchaͤfts , ſind die Gebuͤhren deſſel —
ben nach der , zu dem Akt verwendeten Zeit zu be⸗

rechnen .

K. 2 .

Art . 35. Fuͤr einen jeden Akt aber ſtehet dem No⸗

taͤr ein Gulden als Minimum zu .

Alle fruͤheren Taxbeſtimmungen fuͤr Notariats⸗

Geſchaͤfte , Urkunden und Expeditionen , namentlich

A

die Beſtimmungen in dem Tarif vom 16 . Februar
1807 . Artikel 168 . und folgende , ſind durch gegen —

waͤrtige Verordnung aufgehoben , welche ohne Un⸗
terſchied ganz araen gilt .
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